
 
Allgemeine Verkaufsbedingungen der  
ALLMEDT GmbH & Co. KG  
 
I. Allgemeines 
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten  für alle  
Geschäftsvorgänge mit ALLMEDT. Der Besteller erkennt sie in dieser 
Fassung für die vorliegende und auch für alle zukünftigen Bestellungen 
als für ihn verbindlich an. Er verzichtet auf die Geltendmachung evtl. 
eigener Einkaufsbedingungen.  
Abweichende Vereinbarungen bedürfen einer gesonderten Bestätigung. 
 
II.  Angebote, Bestellungen und Lieferungen 
1. Alle Angebots- und Verkaufspreise sind freibleibend. 
2. Bestellungen können schriftlich,  per Telefax, per  E-Mail 

oder telefonisch erfolgen. 
3. Die Auslieferung der Ware erfolgt nach unserer 

Auftragsbestätigung oder aber umgehend mit Lieferschein. 
4. Lieferfristen sind unverbindlich. Werden wir an der Lieferung 

durch Fabrikations- oder Lieferstörungen, z.B. durch höhere 
Gewalt, Verkehrsstörungen oder Arbeitskampf gehindert, sind wir 
für die Dauer der Verhinderungen von der Lieferpflicht frei. Ist die 
Dauer der Verhinderung nicht absehbar, sind wir berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. 

5. Die Preise verstehen sich ab € 300,00 Warennettowert  
als Lieferung frei Haus einschließlich Verpackungskosten.  
Wir behalten uns vor, bei Einzelbestellungen, die unter diesem 
Warenwert liegen, die Versand-, Verpackungs- und  
Versicherungskosten zu berechnen. 

6. Liefern wir nicht innerhalb der angemessenen Frist, kann uns der 
Besteller eine Nachfrist von mindestens 4 Wochen setzen. Nach 
Ablauf der Nachfrist ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, 
wenn zwischenzeitlich keine Lieferung erfolgte. 

7. Weitere Ansprüche des Bestellers wegen Verzuges sind  
ausgeschlossen, es sei denn, wir haften gesetzlich zwingend 
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von uns oder unseren  
Erfüllungsgehilfen. 

8.      Bei Nichtannahme der Kaufgegenstände durch den Käufer zu dem 
         vertraglich vereinbarten Liefertermin sind wir berechtigt,    
         Rechnungen zu stellen und die Ware auf Kosten des Käufers  
         einzulagern. 
9. Bei den von uns genehmigten Warenrücksendungen erheben  

wir eine Bearbeitungsgebühr von mindestens 20% des 
Nettowarenwertes zur Deckung der angefallenen Aufwendungen 
und Versandkosten, wenn dieser Wert die Pauschalgebühr von  
€ 10,00 nicht unterschreitet. 
 

III. Leistungsumfang 
1. Der  Leistungsumfang folgt aus unserer Auftragsbestätigung  

i.V. mit den Leistungsbeschreibungen des Angebotes. Änderungen 
in der Ausführung der Ware gegenüber den Angaben des 
Angebotes aus technischen Gründen oder zur Erfüllung 
behördlicher Bestimmungen bleiben vorbehalten. 

2. Mündliche oder telefonische Auskünfte über technische  
Eigenschaften oder die Eignung der Geräte für bestimmte Zwecke 
sind stets verbindlich. 

3. Wir sind zu Teilleistungen berechtigt. 
 
IV. Preise, Zahlungen 
1. Die Preise werden nach dem jeweils bei der Bestellung gültigen 

Stand berechnet; es sei denn, ein anderer Preis wird ausdrücklich 
vereinbart. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich 
MwSt. und evtl. hinzukommender Zuschläge gemäß Absatz II  
Satz 5 dieser Bedingungen. Alle Preise gelten jedoch - wenn nichts 
anderes vereinbart- nur für drei Monate zwischen Bestellung und 
Auftragsausführung als Festpreise. Bei längerem Zeitraum  müssen 
wir uns eine Preisanhebung vorbehalten. 

2. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank, mindestens aber 6% p.a. zu berechnen. 

3. Ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht des Bestellers 
ist ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung ist von  
uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt. 

 
V. Installation, Inbetriebnahme, Gefahrenübergang 
1. Die Installation der Geräte erfolgt in der Regel durch den 

Besteller. Wünscht  der  Besteller dennoch eine Installation  
durch einen von ALLMEDT beauftragten technischen 
Kundendienst, so kann hierüber eine gesonderte Vereinbarung 
getroffen werden. Davon abweichend ist im Angebot für eine 
Reihe von Artikeln festgelegt, dass Installation und betriebsfertige 
Übergabe Bestandteil des Lieferumfanges sind. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

        Installation 
 ALLMEDT oder eine von ihr beauftragte Firma installiert den 

Liefergegenstand betriebsfertig, sofern dies als Lieferumfang 
festgelegt bzw. gesondert in Auftrag gegeben worden ist.  
Die möglichen Installations-Dienstleistungen von ALLMEDT 
und ihre Preise können vom Kunden vorab erfragt werden. 

2.     Mit der Ankunft unserer Lieferung an dem vom Käufer 
        angegebenen Ort geht die Gefahr auf den Käufer über. 
 
VI. Eigentumsvorbehalt 

Alle Waren aus unseren Geschäftsbeziehungen mit dem Besteller          
bleiben bis zur Bezahlung sämtlicher, auch künftig entstehender 
oder bedingter Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
unser Eigentum. 

 
VII. Gewährleistung und Haftung 
1. Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Anlieferung schriftlich 

zu rügen. 
2. Bei berechtigter Beanstandung beheben wir die Mängel innerhalb 

der Gewährleistungspflicht nach unserer Wahl durch kostenlose 
Instandsetzung oder Ersatzleistung. Ersetzte Teile gehen in unser 
Eigentum über. 

3. Ist eine Mängelbeseitigung unmöglich oder erfolglos, kann der 
Besteller nach seiner Wahl eine Rückgängigmachung des 
Vertrages oder eine Herabsetzung des Kaufpreises verlangen. Eine  
Rücksendung der Ware ist nur unter Beifügung des Lieferscheines 
oder der Rechnung zulässig und erfolgt auf Gefahr des Bestellers. 
Warenrücksendungen an ALLMEDT, gleich aus welchen 
Gründen, sind in jedem Fall vorher schriftlich oder telefonisch mit 
ALLMEDT abzustimmen. 

4. Die Gewährleistungsfrist beginnt ab betriebsfertiger Installation 
durch ALLMEDT, ansonsten ab Datum der Lieferung: sie beträgt, 
wenn nicht anders vereinbart, 12 Monate. Verschleißteile  
sind grundsätzlich ausgeschlossen. 
Eine Abtretung von Gewährleistungsansprüchen durch  
den Kunden ist ausgeschlossen. Werden gelieferte Produkte  
vom Kunden oder einem von ihm Beauftragten installiert, hat der 
Kunde im Gewährleistungsfall die ordnungsgemäße Installation 
nachzuweisen. Ergibt die Nachprüfung einer Mängelanzeige, daß 
kein Gewährleistungsfall vorliegt, werden die entstandenen Kosten 
dem Kunden in Rechnung gestellt. 

5. Weitergehende Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind 
ausgeschlossen, es sei denn, wir haften gesetzlich zwingend  
für zugesicherte Eigenschaften, für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen oder 
wegen Verletzung einer für die Erreichung des Vertragszwecks 
wesentlichen  Pflicht. 

 
VIII. Wirksamkeit, Schriftform 
Sollten einzelne dieser Bestimmungen -gleich aus welchem Grund- 
nicht zur Anwendung gelangen, so wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Für das gesamte  
Vertragsverhältnis ist die Schriftform maßgebend. Für mündliche 
Vereinbarungen genügt jedoch unsere schriftliche Bestätigung. 
 
IX. Datenschutz 
Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenden 
personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der  
gesetzlichen Bestimmungen bei ALLMEDT und den mit ihr 
verbundenen Unternehmen verarbeitet. 
 
X. Gerichtsstand 
Gerichtsstand für alle aus diesem Vertragsverhältnis -auch bei Rücktritt- 
ist Kleve, sofern nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht ein 
anderer Gerichtsstand vorgeschrieben ist. 
Als Gerichtsstand für das gerichtliche Mahnverfahren ist Kleve 
vereinbart. 
   

 
ALLMEDT GmbH & Co. KG 
Friedrich-Heinrich-Allee 176 
47475 Kamp-Lintfort 
Telefon (02842) 71730-10 
Telefax (02842) 71730-29 
E-Mail:  info@allmedt.de 
www.allmedt.de 

 
 
 
Ausgabedatum: 01.01.2026 
Mit dem Erscheinen dieser Verkaufsbedingungen 
verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit! 


